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ZEICHEN ERKLÄRUNG 
.... 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 ßauNVO) 

WA Allgemeine Wohngebiete (\VAl, WA2 ) 
(§ 4 BauNVO) 

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs.l Nr.5 BauGB) 

~· Gemeinbedarfsflächen 
Zweckbestimmung siehe ;rextteil 

Maß der baulichen Nutzuna- (§ 9 Abs. 1 Nr. l BauGB, §.16-2 la BauNVO) 

Deispiele ftlr den Eintrag in die Nutzungsschablone bzw.in die überbaubaren Grund
stUcksflächen 

0,4 

@ 
HbA 
FH max. 12,5 m 
TH max. 6,5m 
GHmax.10m 

Grundflächenzahl (GRZ)(§ 19 BauNVO) 

Geschoßflächenzahl (GFZ)(§ 20 BauNVO) 

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 u.l8 BauNVO) 
Firsthöhe als Höchstmaß 
Traufhölle als Höchstmi!_ß 
Gebäudehöhe als Höchstmaß 

Bauweise.(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 _BauGB, § 22 BauNVO) 

0 Offene Dauweise 

Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

II 
( -

Abweichende Bauweise: Offene Bauweise ohne Längen-
beschränkung 

Nutzun~tsschablooe 

Baugebiet Gebäudehöhe 

Grundflächenzahl Geschoßflächenzahl 

Bauweise Dachform I Dachneigung 

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks1lä~heD. Bau~.owt 
( § 9 Abs. l r, 2 HauGB, § 23 Baw'IVO) 

~
nicht Oberbaubare Grundstücksflächen 

... ~-+--..,---- Oberbaubare Grundstücksflächen 
..-~-~-t-:"'""7"""--Baug.renze 

· . Stcllunif: der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGß) 

Gebäudehauptrichtwtg und Hauptfirstrichtung 



Yerkelmitläcb_en_(§ 9 Abs.t Nr. t l RauGR) 

Straßenfläche 
Gehwegtlöchc · 

Flächen flir Versor~uo~:sanlageo (§ 9 Abs. 1 Nr .12 ßauGß) 

Umsparmstation 

Pflanzgebote und POapzbjndunKen (§ 9 Abs.l Nr.25 BauGB) 

Pflanzbindung :fUr Einzelbäume 

flächenhafte Pflanzbindung 

Räumlieber Ueltuogsbereicb (§ 9 Abs.7. BauGB) 

--- Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs
plans 

Abgrenzungen unterscbjed)jcber Nutzunr:en . 
. Abgrenzuogen unterschiedlichen Maßes der baulieben 

• • • • • Nutzung (Grundflächenzahl, Gescboßflächenzahl), unter
schiedlicher First-, Trauf- oder Gebäudehöhen sowie 
unterschiedlicher Bauweise 

)( )( )( )( )( Abgrenzungen unterschiedlieber Festsetzungen der 
Firstrichtungen 

Sonsti~ Festsetzungen (Bauordnuugsrk<=htliche Festsetzun~n) 

ON 
GT 

Apr:emeioe Elanzeichen 

X '26 .32 

ijiii """"'' """ 

'At& rif'& 1 

Dachneigung 
Gebäudetiefe 

vorhandene Straßenhöhen 

bestehende Gebäude 

vorhandene nachriebtlieh übemommcnc Stcllplät:te 

geplante Grundstücksgrenze 

vorhandene Mauer 

geplante Mauer 
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. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN .· .· 
' '• ' ' ' . 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden inEr~änzung der Eintragungen im 
Lageplan folgende Festsetzungen getroffen: . · 

I. · · PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
( BauGB und BauNVO) 

l. Art der baulichen Nutzung ( 9 Abs.1 Nr.l BauGB, §§ I -15 BauNVO) 

1.1 Allgemeines Wohngebiet ( WA) ( § 4 BauNVO} 

·. 1.1.2 In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind die Nutzungen nach § 4 
Abs. 2 Nr. 1 - 3 BauNVO zugelassen. . 
Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO ausnahmsweise vorgesehenen . 
Nutzungen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig. 
(§I Abs. 6Nr. lBauNVO) 

1.2 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs.l Nr5 BauGB) 

·Die. Gemeinbedarfsfläche dient der Unterbringung von Kindergarten, Grund
. schuleund Sporthalle sowie den dazugehörigen Freiflächen. (siehe Planein

schrieb) 

· 2. . Maß der baulichen Nutzung(§ 9 Abs. 1 Nr. l BauGB, §§ 16- 21 a BauNVO) 
Entsprechend dem Planeinschrieb in der Nutzungsschablone. · 

·. 2.1 •· GnmdflächenzabL Grundfläche ( § 19 BauNVO) · 
(siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) . 

2.2 · Ges<;b<ißflächenzabL Geschoßfläche ( § 20 BauNVO) · 
(siehe Eintrag in der NÜtzungsschablone). 

2.2.1 Bei der Ermittlung der Geschoßfläche sind die f)ächeirvqnAufenthalts-. 
räumen in anderen Geschossen (Untergeschosse und oberste Geschosse) 
einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich 
ihrer Umfassungswände nicht mitzurechnen(§ 20 Abs.3 BauNVO ). 

·· 2.2.2 Bei der Ermittlung der Geschoßfläche bleiben die Flächen von Stellplät~ · . 
.. zenund Garage~ in Vollgeschossen unberücksichtigt. . 
( § 21 a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO) 

2.3 Höhe baulicher Anlagen ( HBA )(§§ 16 und 18 BauNVO ) 
(siehe Eintrag in den. überbaubaren GrundstÜcksflächen) · 

2:3.1 .. · a) · · Traufhöhen (TH) .. 
DieTraufhöhen sind als Höchstmaße über demfestgelegten Geländebis 
zum Schnittpi.nikt der Außenwand des Hauptbäukofpe~s mit der-D11ch· 

haut_f~stgel~~t . c · • - . ._. : c _ 

b) Firsthöheil( FH} . . . . 
. 'Die Firsthöhen sindals Höclishiüiße uber deinfestgelegten Gelände fest

. _.·· .. · . gesetzt und gelten für die oberste Begrenrungder Dachflächen (First der 
Sattel~ächer) 

I· 
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. c) Gebäu4ehÖhen (GB) . . ·. . .. . .. ·. . .. 
· •·· Die Gebäudehöhen sind als Höchstmaße überdem festgelegten Gelände 

..•...... festgesetzt undgelten fÜrdieoberste Begrenzung desGebäudes;Aus- • 
. ···. rialunsweise könnendie rnil~: (}~~tiudehöhendurch techniscl) erforderli~ 

. '. cheuntergeordneteBauteile überschritten werden, · · • · · 

3; ··. Bauweise(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§22 BauNVO) 

. Entsprechenddem Planeinschrieb in der Nutzungssclillbl~ne:. 
Esbedeuten: · 

. . " 

o =. .offerü: Bauweise . ·. · ..• · . ··.. .·.·. .· .· .. · • 
. ED = offene Bauweise, nurEit1Zel- und Doppelhäuser Zulässig(§ 22 Ahs . 

. Jurtd2BauNVO) 
a = abweichende Bauweise ( § 22 Abs. 4 BauNVO) .··.· .••. ..•. · · • ·.· · · · 

. Abweichend im Sim1e der offenen Bauweise, jedoch ohrieLäilgenbe
schränkung. 

. . 

4. Stellurig baulicher Anlagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGBJ . 
. Die im Lageplan zeichnerisch festgelegte Stellung bauilcher Anlagen ist ftir.deri 
. Hauptbaukörper maßgebend. . . .· . · 
Abweichurigen sindausnahmsweise zulässig, wenn sie städtebaulich begrUnder ·. ·· 

·· sind und ~ich in das Ortsbild einftigen. . · 

5. Überbaubare Grundstücksflächen ( § 9Abs. J Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
(entsprecheftd Festlegung im Lageplan) ·· . . . · 

5.1 · Die Gebäude sind innerhalb der überbaubaren Flächen zu erstellen. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen um max. 1,00 m durch utltergeordnete 

. Gebäudeteile kann ausnahmsweise zugelassen werden. . 
Gebäude· unterhalb der festgelegten Geländeoberfläche dürfen die Baugrenzen . 
überschreiten. 
. - .· . . . - -

6. ·. · Flächen für Stellplätze und Garagen { § 9 Abs. I Nr. 4 BauGB, § 12 
BauNVO) . 

6.1 · Garagen und Stellplätze sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmurige; aJlge- • 
mein zulässig . 

. 6.2 . Stellplätze mitihren Zufahrtensowie Wege sind mit wasserdurchlässigerO~er-
fläche (z. BI Rasengittersteinen oder Pfläsferraseh}herzustel!eri. ·. .. .. . 

· 7 ~ > · · Flächen ftir das Anpflanzen vo~ Bäumen; Sträu~bernsowie Bindortgell ftir 
• - c '.) • - - • - ' ,_ ' -· ' ' - ' ~ ' -

.. Bepflanzungen undfür die Erhaltung vDnHäuß1en,Sträucber.n und ··. · 
Gewässern(§ 9 Abs. l Nr. 25 BauGB) . . . 

7.1 · Pflanzhindung (§ 9 Abs. I Nr. 25b BauGB) 
aJ Pflanzbindung ftir Einzelbäume 

Die im Lageplan gekennzeichneten Einzelbäume sind. zu erhalten • · 
bzw. bei Abgang zu ersetzen. 

Aufdie Baiimschutzverordiii.mg vom 24 . .12J992 wird hingewie~en. 

~ .' ," . -
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b) Pflanzbindungfur flächenhaf;te Anpflanzungen ... 

.. Innerhalb der ausgewiesenen flächenmitPflarizbindung (pfb}Ist. 
der vorhandene Hecken- und GehÖlzbestand zu erhalten und bei · 
Abgang zu ers~tzen. . . . . . . . .. 

. . 8. . . Flächen fUrAufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie ·· 

,__. __ -

· zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind(§ 9 Abs. J· Nr. 26 
BauGB) 

a) Böschungen und Stützmauem;die zum Ausgleich der 
Höhenunterschiede zwischen den Baugrundstücken und den öffentlichen 
Verkehrsflächen erforderlich sind, können aufden Baugrund~tücken 
angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist in der Planzeichnungnichts 
anderesfestgesetzt, so gilt ein die öffentlichen Verkehrsflächen · 

·· begleitender 2,0() m. breiter Grundstücksstreifen als Fläche fl.ir 
· Aufschüttungen,Abgrabungen und Stützmauem zum Ausgleich topo-

graphischerUriebenheiten. · 
b) Die Eigentümer. der Grundstücke dürfen zur Verkürzung der Straßenbö

schungen auf eigene Kosten Stützmauem (nur in Sichtbeton, Mauerwerk 
oder Holz) errichten, die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen sind. 
Stützmauem sind bis zu einer Höhevon max. l,Om zulässig . 

. c) Stützfl.lndamente, die zum Setzen von Rabattensteinen und Randsteinen · 
. zur Abgrenzung zwischen öffentlichenVerkehrsfllichen und ·privaten 

Gruridstü.cksflächen erforderlich werden, sind auf den privaten Grl.lnd
stücksflächen bis zu einer Breite von 0,50 m zu dulden. 

II; BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN. (§9 Abs . 
• 4 BauGB, § 74 LBO) 

I. . Dachgestaltung (§ 74 Abs, I Nr .. I LBO) 

LI Dachfonu, Dachneigung 
( entsprechend Eintrag im Lageplan ) 

~ ·- -

o 1.1.1 · DF 1 · FürdieHauptgebäude sirid !)Ur Satteldächer mit der im Lageplan 

. (1.2 DF2 

eingetragene~n J:Jachn~igttng.zulässi~. 

Ausnahmsweise köMen 
· a) ·. ungleichschenklige Satteldächer (verschobener First, gleiche . 

Daclmeigung) . · 
b). andere Dachformen auf Erkern, Vorbauten und untergeordneten 

Zwischenbauten 
· zugelassen werden. 

Zulässit sind begrünte Flachdächer und flach geneigte Dächer mit .einer 
. Dachneigung bis 25°. 

_,,·, 
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· 1. 1.3 Garagen . 
. . Garagen, die nicht in das Hauptgebäude einbezogen sind, dürfen nur mit einem . 
. · Satteldach mit einer Dachii:eigung von mind.25° oder mit einem begrünten 

Flachdachhergestellt werden. . ·. 

· 1.2 . Dacbdeckung 

.. l.2J Bei de~Satteldächem~ind ills Dachdeckung nurZiegel.oder B~tondachstein~in··· 
· rotem bis rotbraunem Farbton zulässig. .• · 

__,_ __ -

· L2.2 • Die InstallatiÖ11 voil'syste~~n i~iöl-:Winnung· yonsÖ!lllenenergie istzulässig 
und erwünscht . . . . . . . . 

1.3 Dachaufbauienflachei~scbn!tteund Zwerchgiebel . . . ·. .·•·.·.······· ... · ..•.. ·.· · 
· .. D~chäufbauien und Diti:heinschriitte sind nur in dem BaugebietsteilW AI 
·.·jeweils in derunter~!lEbem: .des Daches und nur in einer Reihe'(nicht . 
· üherdnahder)artgeordnet zulässig;Je Dachfläche. sind entweder nur · 
bachga~ben oder nur Dacheinschnitte zugelassen. · · · 

· ])achgauben und,Dacl)eirisc~njtte sindmit •naC:hs'tehenden Besclrränktm- · · 
. '] . . . ; . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

• gen zu äss1g. . · . . .. ·.. .. ..·. . .. · .. · . · .. ·. ..· 

,,--. 

DieStinune derBreiten aller Dachgauben und Dacheinschnitte einer 
Ge1Jäudes~ite darfhöchstens 40% der dazugehörenden Dachlänge .... ·. · 

betffigen.. ·· .•.. · ·· .· . · . . . .·• · .. · .. · . 

b) . 

· Zwisch(m den einzelnen Dachgauben, Dacheinschriittensowie zwi,_ . 
. . sehen Dachgauben rmd Dacheinschnitten mußmindestens ein 
. Abstand von 1,5 m erh.ilten bleiben; • . ... . . .·· . .. 

· .. DieBreitedereinzelnenDachgauhe oder des einzelnenDachein- .· • . 
. schllittes d~fhöchstens 2,5 mbetragen. · .... · . ·. . .. . .. 
Dachgauben sind i:nit gleichem Material und in gleicher Farbewie · 

. das Hauptdach einzudecken bzw. zu gestalten. · · . · .. 
· · · Der Abstarid der Dachgaube oder des Dacheinschnittes von der Gie· · • 

belseile ( Ortgang) muß mindestens I ,5 m betragtm. · . · ·. . · 
.. Die Brüstungen derDacheinschnitte sind in gleicher Neigung und 
. gl~ichem Material Wiedas Dach auszufiihren. . . . . .. · . . ··•· . 

Die Dachfläche unterhalb der Dacheinschnitte.muß in .der Dachflä" < 
· ehe gemessen ~indestens 0,6 in(2 Ziegelreihen) betragen. · ·•·· . 

Zweichgiebel . . . . .... 
. . "" 

. Zwerchgiebel sind zusätZlich' neben Dachgauben undDacheinschnitten .. 
zugelassen, jedoch nur soweit die Summe aller Breiten von Dachgauben;· 
Dacheinschnitten und Zwerchgiebeln nicht mehr als 50 %der jeweiligen 
Dachlänge beträgt. . 

·· Äußere Gestaltung der G~bäude (§ 74 Abs. 1 Nr. I LBO) 

2.1 · Gebäudetiefe (GT) . . 
.Die Gebäudetiefeist im Baugebietsteil WA 1 entsprechend Planeintrag auf . 
. 12,5 m alsJHichstmaß begrenzt. . . 



2.2 Fassadengestaltung · 
ImWAl sind die Außenwände der Gebäude in hellen mit Erdfarben 
gebrochenen Tönen auszuführen. Ausnahmsweise können Holzverkleidungen 

.·.der Fassaden zugelassen werden. . 
· Sockelflächen dürfen mit Naturstein verkleidet werden. 
bie Verkleidung derAußenflächen der Gebäude mit polierten ~d spiegelnden 

', ·. · Materialiensowie die Verwendung glasierter Keramikund engobierter . · 
Spaltklinkerist nicht zugelassen .. 

3. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2LBO) . . 
3,1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung oder des Vertriebes zugelas~ 

· .sen. 
' .. - ' . 

4. · . ·.Außenantennen (§74 Abs.l.Nr. 4LBO) · ... 
4.1 · Pro Gebäudeist nur eine Rundfunk- und nur eine Fernsehantenne zulässig: • 

s 
·s.1 · 

. Niederspannungsf;eileitungen (§ 74 Abs.l Nr.5 LBO) 
Niederspannungsfreileitu11gen sind nicht zugelassen, · · 



. m. . Hinweise . 

L·· 

LI 

L2. 

. 2. 

3. 

. 4. 

5. 

· BodenschutZ I Altlasten 

Bodenschutz . . . . ...•. · ··.·.· . .. . .· .· • . · 
Aufdie Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes .·'· · .. ·. · .· 
(BodSchG); insbesondere auf§ 4sowie auf das Merkblatt -,'Regelungen zum· . 

. Schutz des Boden~" wird verwiesen~ . ·.. . . . . 

Altlasjen .. , 
.Bodenbela.Stungen sind nicht bekannt. Sollte dennoch bei Etdilrbeiten belasteter. 
Boderi angetroffen werden, so·ist unverzüglichdasLandratsan~tB.öblingenzu · .... 
benachrlchtige'\Unddie Arbeiten hn betroffenenBereieh eim;ustellen:Aufdas- .. 
Merkblatt ''Abfallwirtschaft und Altlasten" wird verwiesen. .·. . . . .. 

EnergiegeWinnung ~ 

Aus (jriißden derj.Jmweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwunscht • 
Im Rahmender Festsetzungen sind diese Anlagen zulässig; ·. . .. · 

DenkmalschutZ·· 

Beim Vollzugder Planung könnenbisherunb~kannte Bodenflindeentdeckt\V~r- • · 
·· · den. Diese sind unverzüglich dem Landesderikma1amt oderder Gemeinde anzu

zeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablaufdes 4. Wer]ctages nach · · 
· derAnzeige in unverändertem Zustand.zu hl!lten, insofern nichtdie Derikmal- •. . . 

. schtitzbehörde oder das Landesderikmalamt mit einer Verkürzungder Frist ein· . 
verstanden ist. ( § 20 Denkmals~hutzgesetz) ·· . · · · ·. · ' · < . . ' . -.,. . . 

Pflichtendes Eig~ntümers(§ 126 Abs.lBauGB) .· < .... · .. · • . . .. 
Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen ftir. 

·· Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-
.•.. ·körpersowieKennzeichen und Hinweisschilder fürErschließungsanlagen auf· 

seinem Grundstück w dulden. · · ·. · · · · · · · · . 

Ordnungswidrigkeiten . . . .· . . .· . . . 
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften ( § 75 LBO) werden als Ord
nungswidrigkeit nach § 75 Abs. 2 und 3 LBO behandelt. 

.. ,. 


